
 
 
 
 
 
  
 Ersatzführerschein 

 
 
Sie haben Ihren alten Führerschein verloren, er wurde gestohlen oder ist unbrauchbar 
(unleserlich, mitgewaschen etc.) geworden ?  
 
Auf Antrag, der persönlich bei der Führerscheinstelle der Stadtverwaltung (siehe hierzu 
besondere Informationen zu den Öffnungszeiten und Ansprechpartner) zu stellen ist, wird 
Ihnen ein Ersatzführerschein ausgestellt. 
 
Anlässlich der persönlichen Antragstellung sind dem/der Sachbearbeiter/in der 
Führerscheinstelle folgende Unterlagen vorzulegen: 
 
- Biometrisches Lichtbild 

 
- Personalausweis 

 
- alter Führerschein (wenn vorhanden)  

 
- Bei Diebstahl des Führerscheins ist das Original und Kopie der durch die aufnehmende 

Polizeidienststelle erstellten Diebstahlsanzeige erforderlich. 
 
Wurde der alte Führerschein nicht von der Stadtverwaltung Worms ausgestellt, ist in jedem 
Fall zusätzlich eine Karteikartenabschrift der ausstellenden Behörde notwendig. Dies können 
Sie telefonisch bei der ausstellenden Behörde veranlassen und die Antragsbearbeitung für 
Ihren neuen Führerschein wird damit verkürzt. Telefonnummern dieser Behörden können bei 
uns telefonisch abgefragt werden.  
 
Die Gebühr für die Bearbeitung eines Antrages auf Ausstellung eines Ersatzführerscheines 
beträgt: 
 
Gestohlener/Unbrauchbarer Führerschein                       Gebühr 
Führerschein (rosa, grau oder Karten-FS) (Fahrerlaubnis ohne 
Probezeit)  

         34,30 € 

Führerschein (Fahrerlaubnis mit Probezeit)          35,10 € 
 
Sollten Sie Ihren Führerschein verloren haben oder aber keine Diebstahlsanzeige der 
Polizei vorlegen können, ist für die vorgeschriebene Aufnahme einer eidesstattlichen 
Erklärung über den Verlust des Dokumentes „Führerschein“ zusätzlich zu der 
normalen o.a. Bearbeitungsgebühr ein Betrag von 30,70 € zu erheben, woraus sich 
folgende Gebühren ergeben: 
 
Verlorener/gestohlener Führerschein (ohne Diebstahlsanzeige)          Gebühr 
Führerschein (rosa, grau oder Karten-FS) (Fahrerlaubnis ohne 
Probezeit)  

         65,- - € 

Führerschein (Fahrerlaubnis mit Probezeit)          65,80 € 
 
Gebühren in Barzahlung oder EC-Karte. 
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